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DER GEMEINDE HOHENSTEIN

Hohenstein feiert anlässlich des Abschlusses des Ju-
biläumsjahres „50 Jahre Gemeinde Hohenstein“ mit 
einem großen Festwochenende vom 30. Juni - 02. 

Juli. Zu diesem schönen Anlass startet Heli Trainsair 
am Sonntag, 02. Juli mit Ihnen zu einem 6-minütigen 
Hubschrauber-Rundfl ug über das Festgelände. Erha-
schen Sie einen Blick auf das Wahrzeichen Hohen-
steins, die Ruine der Burg Hohenstein und genießen 
Sie die Aussicht auf die atemberaubende Landschaft 
der Umgebung. Kinder sind natürlich herzlich will-
kommen, benötigen aber einen eigenen Sitzplatz.

• Sehen Sie Hohenstein von Oben

• Jetzt schon Tickets sichern

• Das Festgelände aus der Vogelperspektive

• Veranstaltungsort ist der Kerbeplatz in Breithardt

Die Tickets erhalten Sie im Bürgerbüro zum Preis von nur 55,00 €.
Unter folgendem Link können die Tickets auch online gebucht werden:
https://www.helitransair.com/de/rundfl uege-und-schnupperkurse/hubschrauber-rundfl uege-zum-zeltfest-in-
hohenstein.html#regdl=hubschrauber-rundfl uge-zum-zeltfest-in-hohenstein

Hubschrauber-Rundfl üge über Hohenstein
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» Aus unserer Gemeinde

■ Hohenstein feiert „50 Jahre Gemeinde Hohen-
stein“ mit großem Zeltfest

Vom 30. Juni - 02. Juli fi ndet in Breithardt auf dem Kerbeplatz ein 
großes Zeltfest anlässlich des Abschlusses des Jubiläumsjahres „50 
Jahre Gemeinde Hohenstein“ statt. Seit Beginn der Feierlichkeiten 
im letzten Jahr, wurde bereits schon in einigen Ortsteilen gefeiert. 
Die Gemeinde Hohenstein bietet nun zum Abschluss der Feier-
lichkeiten ein buntes Programm für alle. Freitags fi ndet die große 
Mallorca-Party mit den Mallorca-Stars „Ikke Hüftgold“, „DJ Düse“, 
„Dorfkind“ und „DJ Marv“ statt. Samstags gibt es einen Rummel für 
die Kinder, abends spielt die beliebte Partyband „Familie Hossa“.
Der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltungen am Freitag, 
30.06., läuft seit 02. Mai über www.reservix.de sowie über das 
Bürgerbüro der Gemeinde Hohenstein an. Der Vorverkauf für den 
Samstagabend, 01.07., startete Montag, 08. Mai über das Bürger-
büro der Gemeinde Hohenstein. Sonntags laden wir zum Früh-
schoppen mit den „Die Filsbacher XXL“ ein. Außerdem bieten wir 
Hubschrauberrundfl üge über Hohenstein an. Da die Tickets be-
grenzt sind, lohnt es sich hierfür früh zuzuschlagen. Unter den ers-
ten 50 Bestellungen verlosen wir 2x2 Tickets. Die Tickets erhalten 
Sie im Bürgerbüro zum Preis von nur 55,00 €. Über die Festtage 
sorgen wir uns natürlich auch um das leibliche Wohl: Foodtrucks 
bieten von veganem Essen bis hin zu Spareribs aus dem Smoker 
ein vielfältiges Speisenangebot, außerdem bieten Kunsthandwerker 
schönes aus ihren kleinen Manufakturen an.

Besonders ans Herz legen möch-
ten wir Ihnen den Samstag-
abend, 01. Juli.
Die Partyband „Familie Hossa“ 
wird uns an diesem Abend zum 
Feiern und Tanzen einladen.
Die Karten hierfür erhalten Sie ab 
sofort für nur 15,00 € ebenfalls im 
Bürgerbüro.
Selbstverständlich gibt es an die-
sem Abend freie Sitzplatzwahl, 
so dass Sie mit Ihren Freunden 
und Nachbarn gemeinsam feiern 
können.
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■ Angeleint durch Wald und Feld:
Regeln während der Brut- und Setzzeit

Beginn der Brut- und Setzzeit ab 01. März
Wenn andere Tiere Nachwuchs bekommen, dann gelten für Hund 
und Halter besondere Regeln. „Während dieser sogenannten 
Brut- und Setzzeit sollte der Hund vor allem bei Spaziergängen 
im Wald und in freier Natur angeleint sein“. Die Brut- und Setzzeit 
beginnt Anfang März und geht bis zum 15. Juli, jedoch sollte 
auch außerhalb dieser Zeit Rücksicht auf Brütende- oder Jungtiere 
genommen werden. Im Bundesjagdgesetz heißt es: „In den Setz- 
und Brutzeiten dürfen bis zum Selbständig werden der Jungtiere 
die für die Aufzucht notwendigen Elterntiere, auch die von Wild 
ohne Schonzeit, nicht bejagt werden.“ Dazu gilt für die Hundehal-
tung in dieser Zeit eine besondere Aufsichtspfl icht über Hunde auf 
und an allen Grünfl ächen. Wiesen, Felder und Wälder inner- und 
außerorts, d.h. der gesamte Feld-, Flur- und Waldbereich, insbe-
sondere auch an Bach- und Flussläufen sowie Seeufern, sind be-
troffen. Der Grund für die Sonderrregeln während der Brut- und 
Setzzeit besteht darin, dass der Jagdtrieb des Hundes eine Gefahr 
für trächtige Tiere und den Nachwuchs darstellen kann.
Alle wildlebenden Tiere brauchen in der sensiblen Phase Ruhe
Spaziergänger abseits der befestigten Wege und freilaufende 
Hunde stören sowohl die Vögel beim Brüten als auch die Jun-
genaufzucht von Feldhase und Co. Werden die Vögel beim Brü-
ten in Unruhe versetzt, kann es passieren, dass sie das Nest ver-
lassen, die Eier auskühlen und der Nachwuchs abstirbt. Leider 
ist es immer wieder zu beobachten, dass viele Hundehalter ihre 
Hunde unkontrolliert laufen lassen.
Auf Jungtiere achten
Sollte einem Landwirt oder sonst einem Bürger ein Wildtier das al-
leine oder Verlassen ist auffallen, wenden Sie sich bitte an den zu-
ständigen Jagdpächter oder Jagdaufseher, Telefonnummern kön-
nen beim Ordnungsamt der Gemeinde Hohenstein erfragt werden.
Bei Rehkitzen informieren Sie bitte die
Kitzrettung Rheingau-Taunus e.V.

E-Mail: kontakt@kitzrettung-rheingau-taunus.de
Tel. 0178/1600720
weitere Infos fi nden Sie auch unter:
http://www.kitzrettung-rheingau-taunus.de

■ Hohensteiner Busj’e

Montag bis Donnerstag: 07.30 - 13.00 Uhr
15.00 - 20.00 Uhr

Freitag: 07.30 - 13.00 Uhr
15.00 bis 22.00 Uhr

Samstag: 18.00 bis 22.00 Uhr
In Hohenstein fährt das Bus´je zu den oben genannten Fahrzeiten 
von Haus zu Haus.
Folgende Haltestellen außerhalb Hohensteins werden von dem 
Hohensteiner Bus’je angefahren.

In Bad Schwalbach:
- Kreishaus / Schwimmbad
- Kino
- Otto-Fricke-Krankenhaus
- Helios MVZ
- Kurhaus
- Bahnhofstraße beidseitig (Höhe Schwälbchen)
- Nikolaus-August-Otto-Schule
In Bad Schwalbach-Adolfseck
- Bushaltestelle
In Taunusstein-Bleidenstadt:
- Aartalcenter
- Gymnasium
- Salontheater
- Aarstraße, Am Hopfengarten
In Taunusstein-Hahn:
- ZOB
- Gesamtschule Obere Aar
- Ärztezentrum
- Schwimmbad
- Seniorenzentrum Lessingstraße
- Ehrenmal
In Taunusstein-Watzhahn:
- Bushaltestelle
In Taunusstein-Wingsbach
- Bushaltestelle
In Aarbergen-Michelbach:
- Krautfeld
- Festerbach
- Gesamtschule
- Seniorenresidenz
Vorbestellungen werden zu den Dienststunden im Bürgerbüro 
unter der Telefonnummer 06120/29-0 entgegengenommen.
Während der Fahrzeiten erreichen Sie das Bus’je unter der Num-
mer 0151/11655330.
Bis 20.00 Uhr
Innerhalb Hohenstein Erwachsene 3,90 €
Jugendliche 3,00 €
Außerhalb Hohenstein Erwachsene 4,40 €
Jugendliche 3,60 €
Nach 20.00 Uhr
Innerhalb Hohenstein Erwachsene 4,40 €
Jugendliche 3,60 €
Außerhalb Hohenstein Erwachsene 5,40 €
Jugendliche 4,60 €
Für Behinderte ist die Nutzung des Busj’e bei entsprechendem 
Nachweis (Schwerbehindertenausweis in Verbindung mit der 
Wertmarke) kostenlos. Dies gilt nicht für Fahrten von außerhalb 
nach außerhalb (z.B. von Taunusstein nach Bad Schwalbach).
Kinder bis 6 Jahre in Begleitung Erwachsener fahren ebenfalls 
kostenlos.
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 ■ Anzeigen- und Redaktionsschluss
Bitte Termin -Vorverlegung (Feiertag)- beachten!
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Blättche

Erscheinungs- 
Datum

Anzeigen- und
Redaktionsschluss

KW 23 09.06.2023 31.05.2023 -
Vorverlegung -

KW 24 16.06.2023 12.06.2023
KW 25 23.06.2023 19.06.2023
Allgemeine Redaktion:
Frau Held
Tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01, 1. Stock
E-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de
Anzeigen:
Frau Klankert
Tel. 06120/2948 - Zimmer 1.09, 1. Stock
E-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de

 ■ Hohensteiner Tanzkreis macht kleine Pause

Am Dienstag, 06. Juni fällt die Tanzstunde aus. Am 13. Juni können 
wieder zur gewohnten Zeit um 10.00 Uhr alle Tanzbegeisterten zu-
sammen tanzen.

 ■ Strinzer Treff und Volksliedergruppe
Der Strinzer Treff und die Volksliedergruppe treffen sich am Diens-
tag, 06. Juni, 15.00 Uhr im Clubraum der Aubachhalle.
Alle, die Lust zum Singen haben, sind gerne willkommen.

 ■ Hohensteiner Wanderkreis

Der 25. Mai bot auch den „Schönwetterwanderern“, wie sich ei-
nige Teilnehmer des Hohensteiner Wanderkreises selbst bezeich-
nen, eine gute Gelegenheit ein Stück der Heimat in Gemeinschaft 
mit fröhlichen Gleichgesinnten zu erleben. An diesem Donnerstag 
war als Treffpunkt der Parkplatz in der Nähe des Minigolfplatzes in 
Rückershausen ausgemacht worden. Als um 14.00 Uhr die Anzahl 
der Teilnehmer 33 Personen ergab, stellte sich der Wanderführer die 
Frage: „ Hat das sonnige Wetter, das Ziel Mattenbach oder beides 
so viele Teilnehmer hierher gelockt?“
Vom Start bewegte sich die beachtliche Schar auf einem Wiesen-
weg durch das Aartal zur Brücke über den kleinen Fluss. Die som-

merlichen Düfte aus Hecke und Wiese unterstützten die positive 
Stimmung. Die B 54 war schnell überquert und ein kurzes Stück 
der Kreisstraße nach Dörsdorf konnte auch schon nach wenigen 
Metern verlassen und der Markierung des Sprudelweges folgend 
umgangen werden.
Die Vorgärten des kurzen bebauten Wegstückes boten keinen An-
lass für Verzögerungen und so war rasch wieder die Kreisstraße er-
reicht. Am Eingang zum Mattenbachtal hielt die Gruppe vor einem 
neuen Schild mit den Informationen zu zwei kürzlich markierten 
Wanderwegen.
Die aufgezeigten Wandervorschläge entsprachen in der ersten 
Hälfte genau dem Plan, den der Wanderführer sich schon vor ei-
nem Jahr für eine Tour ausgedacht hatte; entsprechend war seine 
Begeisterung und er versuchte dies auch den Teilnehmern näher 
zu bringen.
Die Gruppe wanderte zunächst in ein Seitental. Links schweifte 
der Blick über ein Wiesental zu den bewaldeten Hängen des Ziel-
gebietes und rechts säumten Baum- und Buschwerk das Asphalt-
band, das bei einem Haus für die Aarbergener Wasserversorgung 
endete. Selbstverständlich kletterten die Wanderer nun nicht den 
Steilhang zum Weiler Bonscheuer hinauf, sondern liefen auf einem 
gemütlich ansteigenden Weg zu einer Aussicht am Waldrand.
Die Bezeichnung Bärenheck der aussichtsreichen Stelle gab wohl 
auch dem Wanderweg den Namen.
Mit den Augen konnte über Rückershausen hinweg der jenseiti-
ge Hang des Aartales begangen werden. In der Nähe gaukelten 
Schmetterlinge im Sonnenschein vor den Wandersleuten her und 
signalisierten, dass es Sommer ist.
Bei dem nun folgenden kurzen Anstieg war bei den Temperaturen 
das Blätterdach des Waldes sehr willkommen. So wurde ein sich 
am Hang zum Mattenbachtal entlang schlängelnder Weg erreicht, 
auf dem die Gruppe bis zu dem Pfädchen zum Sauerborn wan-
derte.
Die Mineralquelle ist gefasst und befindet sich in einem Gra-
ben, der mit Vorsicht und eventuell mit kameradschaftlicher Hilfe 
durchquert werden konnte. Natürlich wurde auch das aus einem 
Röhrchen fließende Wasser verkostet. Eine Tafel, wie sie bei allen 
Mineralwasser-Brunnen aufgestellt ist, erklärte, wofür das Was-
ser gut sei.
Nach der Pause liefen die Wanderinnen und Wanderer noch ein 
Stück auf dem mit dem Bären markierten Weg, bis dieser vom 
Hangweg ins Tal abbiegt. Weil es für die Hohensteiner Wanders-
leute etwas mehr als knapp 5 km sein darf, führte der Wanderfüh-
rer die Gruppe noch weiter am Hang entlang.
Noch einmal wurde die Kreisstraße gequert und dann durchwan-
derten die Teilnehmer den Distrikt Heiligenrot. Abwechslungsrei-
cher Mischwald säumte die festen Forstwege, so dass auch zwei 
oder gar drei Wandersleute nebeneinander gehen konnten, was 
für viele Teilnehmer als richtiges Gruppenerlebnis wichtig ist. Vom 
Waldrand aus strebten die Teilnehmer hurtig den Hang hinunter 
nach Rückershausen. Jenseits der B 54 folgte die Gruppe dem 
Radweg über den Aarsteg, um dann stracks zum nächsten Sauer-
born zu gehen.
Das Mineralwasser, welches man hier bei der hübsch gefass-
ten Brunnenanlage trinken konnte, hatte etwas mehr Prickel und 
löschte manchen aufgestauten Durst. Wer es nicht so rostig moch-
te, sparte sich den Durst für den Besuch beim Golfhaus auf. Auf 
eine Vorbestellung des Essens war bewusst verzichtet worden, 
weshalb die Gäste etwas auf die frisch zubereiteten Mahlzeiten 
warten mussten. Nach der Verkostung war das Urteil klar, die Ent-
scheidung, etwas auf frisch zubereitete Speisen zu warten, war 
genau richtig und gut für den Gaumen und das Renommee der 
Gastronomie.
Ein herrlicher Sommertag und eine mit 8,2 km nicht zu lange Wan-
derung fanden so ein entspanntes Ende.
Die nächste Wanderung mit ebenfalls ca. 8 km Länge findet erst in 
drei Wochen am Donnerstag, dem 15. Juni statt. Treffpunkt ist um 
14.00 Uhr bei der Aubachhalle in Strinz-Margarethä. Liesel und Rolf 
werden den Teilnehmern ein Stück ihrer Heimatflur zeigen. Für die 
Stärkung am Schluss der Tour werden sich die Interessenten nach 
Breithardt begeben, wo Rolf die Gruppe anmelden wird.
Weitere Informationen zum Hohensteiner Wanderkreis sowie Fotos 
von den Wanderungen finden Interessierte auf der Homepag
 www.hohensteiner-wanderkreis.jimdo.com.
Selbstverständlich steht der Wanderführer Horst Bernstein auch zu 
Auskünften zur Verfügung 06124/12347.
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 » Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Hohenstein 
 

Haushaltssatzung 

der Gemeinde HOHENSTEIN, Rheingau-Taunus-Kreis, 

Aufgrund der§§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBI. 1. 5. 142), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBI. S. 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer 
Sitzung am 05. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

§1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 

im Ergebnishaushalt 

im ordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

mit einem Saldo von 

 

im außerordentlichen Ergebnis 

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 

mit einem Saldo von 

 

mit einem Überschuss von 
 
 

im Finanzhaushalt 

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 

 

und dem Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 

mit einem Saldo von 

 

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 

mit einem Saldo von 

 
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von 
festgesetzt. 

 
 
 
 
 

15.636.799 EUR 

15.542.747 EUR 

94.052 EUR 
 
 
 
 

0 EUR 

0 EUR 

0 EUR 
 
 

94.052 EUR 
 
 
 
 
 

1.121.513 EUR 
 
 
 
 

271.300 EUR 

1.866.550 EUR 

-1.595.250 EUR 
 
 

1.450.000 EUR 

631.330 EUR 

818.670 EUR 
 
 

344.933 EUR 

 
 

§2 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und 
lnvestitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.450.000,- EUR festgesetzt. 

 
 

§3 

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 700.000,- Euro veranschlagt. 
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§4 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt. 

 
 

§5 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

 
 

343 V. H. 

735 V. H. 

380 v. H. 
 
 

 
 

§6 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

 
 

§7 

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 
 
 

§8 

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach§ 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt. 
 
 

Hohenstein, den 12. Dezember 2022 
 
 

Bürgermeister 

 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a 
HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:  
 

1. Genehmigung 
 
 

Hiermit genehmige ich 
 

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein 2023 vorgesehenen Kredite in 
Höhe von 

 
1.450.000,00  EUR 

(i. W.: ,,einer Million vierhundertfünfzigtausend Euro") 
 

gemäß § 97a Nr. 4 in Verbindung mit§ 103 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO), 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daniel Bauer 

§4 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt. 

 
 

§5 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

 
 

343 V. H. 

735 V. H. 

380 v. H. 
 
 

 
 

§6 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

 
 

§7 

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 
 
 

§8 

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach§ 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt. 
 
 

Hohenstein, den 12. Dezember 2022 
 
 

Bürgermeister 

 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a 
HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:  
 

1. Genehmigung 
 
 

Hiermit genehmige ich 
 

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein 2023 vorgesehenen Kredite in 
Höhe von 

 
1.450.000,00  EUR 

(i. W.: ,,einer Million vierhundertfünfzigtausend Euro") 
 

gemäß § 97a Nr. 4 in Verbindung mit§ 103 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO), 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daniel Bauer 

2. den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe 
von 

2.000.000,00  EUR 
(i. W.: ,,zwei Millionen Euro") 

gemäß § 97a Nr. 5 in Verbindung mit§ 105 Abs. 2 HGO. 
 
 

Der Haushalt liegt zur Einsichtnahme vom 05. bis 14. Juni 2023 im Rathaus, Schwalbacher Straße 1, 65329 Hohenstein, 
Zimmer 1.03, öffentlich aus. 

Hohenstein, 30.05.2023 
Der Gemeindevorstand 

Daniel Bauer 
Bürgermeister 

 

§4 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt. 

 
 

§5 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

 
 

343 V. H. 

735 V. H. 

380 v. H. 
 
 

 
 

§6 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

 
 

§7 

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 
 
 

§8 

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach§ 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt. 
 
 

Hohenstein, den 12. Dezember 2022 
 
 

Bürgermeister 

 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a 
HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:  
 

1. Genehmigung 
 
 

Hiermit genehmige ich 
 

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein 2023 vorgesehenen Kredite in 
Höhe von 

 
1.450.000,00  EUR 

(i. W.: ,,einer Million vierhundertfünfzigtausend Euro") 
 

gemäß § 97a Nr. 4 in Verbindung mit§ 103 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO), 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Daniel Bauer 

§4 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- EUR festgesetzt. 

 
 

§5 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2023 wie folgt festgesetzt: 
 
 

1. Grundsteuer 

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 

2. Gewerbesteuer auf 

 
 

343 V. H. 

735 V. H. 

380 v. H. 
 
 

 
 

§6 
Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen. 

 
 

§7 

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan. 
 
 

§8 

Die Erheblichkeitsgrenze für die Ausgaben nach§ 100 (1) HGO wird auf 7.500,- EUR festgesetzt. 
 
 

Hohenstein, den 12. Dezember 2022 
 
 

Bürgermeister 

 

 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 97a 
HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:  
 

1. Genehmigung 
 
 

Hiermit genehmige ich 
 

1. den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Gemeinde Hohenstein 2023 vorgesehenen Kredite in 
Höhe von 

 
1.450.000,00  EUR 

(i. W.: ,,einer Million vierhundertfünfzigtausend Euro") 
 

gemäß § 97a Nr. 4 in Verbindung mit§ 103 Abs. 2 Hessische Gemeindeordnung (HGO), 
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 » Aus den 
Kindertagesstätten

 ■ Kindertagesstätte Breithardt/Steckenroth

Frühlings-Elternabend der Kita Breithardt/
Steckenroth
Am Dienstag, 23. Mai fand der Frühlings-El-
ternabend der Kita Breithardt/Steckenroth 
unter dem Motto „Abend der offenen Türen“, 
statt.
Alle Eltern/Erziehungsberechtigten waren 
herzlich eingeladen sich in der ganzen Kita in 
Breithardt zu orientieren, die Gruppen, die Be-

reiche, das Personal und andere Eltern kennen zu lernen. Die Ste-
ckenrother Zauberigel hatte eine informative Bilderwand zum Alltag 
und Projekten der Gruppe erstellt.
• Alle Gruppen/Räumlichkeiten wurden geöffnet und vorgestellt.
• Die Fachkräfte hatten Plakate und Materialien zusammengestellt, 

welche das überarbeitete, erweiterte Konzept, Projekte und die 
tägliche Arbeit mit den Kindern spiegelten.

• Die Erfahrungen im Alltag wurden benannt und sollten zu Ge-
sprächsanlässen anregen.

• Es gab Bilderausstellungen vom Kita Alltag und von Projekten.
Hintergrund dieses etwas ande-
ren Elternabends war die lange 
Pandemiezeit mit Betretungsver-
bot für die Eltern. Viele Eltern hat-
ten an diesem Abend die Gele-
genheit in die Gruppen und 
Aktionsräume der Kita zu schnup-
pern. Das Kita Team bedankt sich 
bei allen Eltern die an diesem 
Abend Interesse zeigten und an-
wesend waren! Die Eltern melde-
ten nur positive Eindrücke zurück 
und einige hatten u.a. sichtlich 
Freude an dem improvisierten 

„Morgenkreis“ mit lustigen Spielen zum Ende der Veranstaltung, sie-
he Foto.

 ■ Kindertagesstätte Born
Rettungshunde zu Besuch in der Kita Born

Im Rahmen des Projektes Hund - der beste Freund des Menschen 
besuchten am 27.04. zwei Hundeführerinnen der BRH Rettungs-
hundestaffel Rheingau-Taunus die Kita „Villa Sonnenschein“ in 
Born. Zu Beginn erzählten die Ausbilderinnen Alexandra Pahl und 
Melanie Geldmacher über die Arbeit mit den Rettungshunden. Wen 
und wie können die Hunde suchen, wieso haben die Hunde eine 
Kenndecke mit Licht und Glocke und wie zeigen sie einen Fund im 
Wald an. Thema war auch das richtige Verhalten gegenüber eigenen 
und fremden Hunden. Im Anschluss konnten die Kinder die Hunde 
in Aktion erleben und einen kleinen Einblick in die Flächensuche und 
in das Mantrailing erleben. Zum Abschluss durften die Kinder die 
Hunde auch noch streicheln.

 ■ Jagdgenossenschaft Holzhausen ü. Aar

Am Donnerstag, 22.06., findet um 20.00 Uhr im Clubraum des 
Dorfgemeinschaftshauses die Jagdgenossenschaftsversammlung 
Holzhausen ü. Aar statt, zu der hiermit alle Mitglieder eingeladen 
werden.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit  
 und evtl. Einwände gegen die Tagesordnung
2.  Bericht des Jagdvorstandes
3.  Bericht der Kassiererin
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung der Kasse
6. Entlastung des Jagdvorstandes
7. Wahl der neuen Kassenprüfer
8. Freibetrag aus Jagdpachtertrag zur Verwendung durch den 
 Jagdvorstand
9. Verwendung des Jagdpachtertrages 2022/2023
10.  Verschiedenes
Es wird darauf hingewiesen, dass nur diese Einladung ergeht und 
lediglich Jagdgenossen oder deren Bevollmächtigte sowie durch 
den Jagdvorstand persönlich geladene Gäste Zutritt haben. Es 
wird gebeten, dass Flächenänderungen zum Jagdkataster zeit-
nah vor der Sitzung dem Jagdvorsteher anzuzeigen sind. Stimm-
recht der Genossen gem. § 6 Abs. 3 der Satzung: Jeder Genos-
se kann sein Stimmrecht durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
(max. 2 Vollmachten) versehenen anderen Jagdgenossen oder 
Ehegatten oder volljährigen Verwandten ersten Grades ausüben 
lassen.
Gültige Vordrucke sind bei dem Jagdvorsteher Torsten Reim er-
hältlich.

gez. Torsten Reim, 
Jagdvorsteher

 ■ Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Hohenstein

Einladung
Am Dienstag, dem 13.06. findet um 20.00 Uhr im Clubraum der Au-
bachhalle eine öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Strinz-Margaret-
hä statt, zu der Sie geladen werden.

gez. Edith Karls
Ortsvorsteher/in

Tagesordnung
1. Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht der Ortsvorsteherin
3. Bericht der OB-Mitglieder
4. Bericht des Bürgermeisters
5. Sachstand zentrale Kläranlage
6. Sachstand Überflutungsschutz/Gewässerschauen 
 im Rheingau-Taunus-Kreis
7. Sachstand Windkraftanlagen in Hohenstein
8. Sachstand neuer Busfahrplan RTV - Öffentlicher Nahverkehr
9. Sachstand Flüchtlinge Zuweisung und Unterbringung 
 in Hohenstein
10. Sachstand Flurneuordnung
11. Wahl des stellvertretenden Schriftführers
12. Friedhof
13. Anbringung Hundekotbeutelspender in Strinz
14. Sonstiges
Im Anschluss „Bürgerfragestunde“

 » Bürgerservice

 ■ Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Montags, mittwochs und freitags von 07.30 - 11.30 Uhr sowie 
montags von 13.00 - 15.00 Uhr und mittwochs von 15.30 bis 
18.30 Uhr finden offene Sprechstunden im Rathaus statt.
Dabei kann es zu Wartezeiten kommen. Dienstags und donners-
tags erfolgt der Zutritt nur mit vorheriger Terminvereinbarung. 
Termine können telefonisch oder online vereinbart werden.
Die Online-Terminvergabe findet man auf der Homepage 
www.hohenstein-hessen.de unter dem Menüpunkt „Gemeinde“.
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und Gongs am 13.06., 18.30 Uhr im Gesundheitsquartier, Egerland-
straße 15. Anmeldung bei Christine Ott, Tel. 06126/5097394.

Yogareise durch die Jahreszeiten - 
Angebot für Kinder im Alter von 7 - 10 Jahre
Wohltuende Bewegungsspiele und entspannende Atem- und Kör-
perübungen begleiten durch die Jahreszeiten.
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt 
die Trauben, der Winter den Schnee - der Jahreskreis wird neu ent-
deckt. Der Kurs bringt Kindern Yoga und Entspannungstechniken 
wie z.B. Autogenes Training auf spielerische Weise näher. Körper-
empfindungen und Sinneswahrnehmungen werden geschult und 
eine angenehme Entspannung kann eigenständig erzeugt werden. 
Eine spannende und gleichzeitig entspannte Reise für alle Entde-
cker. Der 4-er-Kurs beginnt am 15.06. um 16.30 Uhr in den Kneipp-
Räumen in Bad Schwalbach. Info und Anmeldung bei Sabrina Gru-
szka unter Tel. 0152/24817432 oder info@sabrina-gruszka.de

Line Dance immer Montags
Eine muntere Gruppe Tanzbegeisteter trifft sich montags mit An-
fängern um 19.00 Uhr und Fortgeschrittenen um 20.00 Uhr in der 
Grundschule Kemeler Heide in der kleinen Gymnastikhalle in der Dr. 
Karl-Hermann-May-Straße 2 im EG. Anmeldung und Info bei Gerlin-
de Kejwal unter 0152 55713134.

Was wächst im meinem Garten?
Wollten Sie auch immer schon mal wissen, was in Ihrem Garten 
so an Wildkräutern wächst und was man damit machen kann? Wir 
kommen zu Ihnen nach Hause und gehen gemeinsam durch Ihren 
Garten und schauen, was da so wächst. Auf Wunsch gibt es Rezep-
te zur Verarbeitung der Wildkräuter und eine Bücherliste, um selbst 
noch mal nachzuschauen, was da so alles wächst.Termine auf An-
frage von April bis Oktober bei Christine Ott, Tel. 06124/722429.
Die kompletten Kursausschreibungen sowie weitere Angebote finden 
Sie im Kalendarium unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de.
Das Kneipptelefon erreichen Sie unter 06124/722429.

 ■ TuS Breithardt 1904 e.V.
Saisonabschluss der Tischtennis-Schüler

Das Foto zeigt die fast komplette Mannschaft inkl. der Trainer und 
dem deutschen Nationalspieler Benedikt Duda. 

Der Elternbeirat bedankt sich im Namen der Kinder und Erzieher 
recht herzlich bei Alexandra Pahl und Melanie Geldmacher für die 
Einblicke in die Rettungshundearbeit.

 » Wir gratulieren

Breithardt
Hedwig und Horst Ruppert, Gartenfeldstraße 24
zur Eisernen Hochzeit am 13. Juni.

 » Vereine und Verbände

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V. 
Hilfe zur Selbsthilfe Demenz

Einfühlsame Beratung bei Demenz
Egal welche Ursache die demenzielle Erkran-
kung hat: Der Umgang damit ist für viele Fa-

milien eine Herausforderung. Doch sie sind nicht alleine. Sich Rat 
einzuholen, zeugt von Handlungsbereitschaft und Stärke. Alleine 
schaffen es viele Familien nämlich nicht, Ihre Angehörigen durch die 
Erkrankung zu begleiten.
Die Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V. versteht sich als 
zentrale Ansprechstelle zum Thema Demenz. Neben vielfältigen 
Aufgabenstellungen bietet sie professionelle Beratungen an. Ein-
fühlsam und mit reichlich Erfahrung hören die Mitarbeiterinnen zu. 
Das passiert derzeit telefonisch oder gerne auch online in einem 
Videogespräch.
Das Angebot ist kostenlos und bedarf keiner Mitgliedschaft im Ver-
ein.
Kontakt 06123/7050119 oder info@alzheimer-rheingau-taunus.de

 ■ Kneipp-Verein 
Bad Schwalbach/Rheingau-Taunus e.V.

Angebote des Kneipp-Vereins Bad Schwal-
bach/Rheingau-Taunus e.V.

Aquafitness im Thermalfreibad Schlangenbad
Das sanfte und gelenkschonende Programm für 

den ganzen Körper, das Elemente aus Wassergymnastik, Aerobic 
und Aquajogging verbindet, kann man beim Kneipp-Kurs erleben. 
Die Dehn- und Kräftigungsübungen haben eine gesundheitsfördernde 
Wirkung, wobei Gelenke und Wirbelsäule gezielt entlastet werden. Mit 
viel Spaß stärken Sie die Muskulatur und die körperliche Ausdauer. 
Bitte eigene Schwimmnudel mitbringen ins Thermalfreibad Schlan-
genbad, Nassauer Allee. Beginn ist jeweils donnerstags um 08.00 und 
18.00 Uhr - ausser an Feiertagen bis zum Saisonende -. Die Kursein-
heit beträgt 45 Minuten. Die Gebühr von 10,00 € (Nichtmitglieder) und 
8,00 € (Mitglieder) ist vor Ort bar zu zahlen. Bei Starkregen oder Gewit-
ter fallen die Kurse aus. Bitte eine eigene Schwimmnudel mitbringen.
Lydia Kretschmer, Aquafitness-Trainerin und Lehrerin der Sportwis-
senschaften freut sich auf Anmeldungen unter
lydiakretschmer@hotmail.de

Gemeinsam wieder aktiv
Das nächste Treffen findet heute um 13.00 Uhr in den Kneipp-Räu-
men statt. Der Nachmittag steht unter dem Motto „Denken und 
Bewegen“ und endet um 15.30 Uhr. Weitere Teilnehmer sind gern 
gesehen. Das Hohensteiner Busje sorgt für den kostenfreien Trans-
port. Anmeldungen unter 06124/722429. Weiteres Treffen am 16.06. 
mit Vorführung eines Kneipp-Films.

Aqua-Training mit Katrin Hausmann
Am 15.06. starten um 19.00 und 19.30 Uhr weitere Aqua-Kurse in 
der Aeskulaptherme in Schlangenbad. Infos und Anmeldung unter 
jambo.hausmann@t-online.de.
Bitte eigene Schwimmnudel mitbringen.

Klangmeditation in Idstein
Lassen Sie es erst gar nicht zum Burnout kommen, tun Sie sich was 
Gutes, tauchen Sie ein in die sphärischen Klänge der Klangschalen 
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 » Kirchliche Nachrichten

 ■ Katholische Pfarrei Heilige Familie 
Untertaunus

Kirchort St. Klemens Maria Hofbauer
Kontakt und Auskunft
Tel. 06124/72370
E-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info, Homepage: www.heiligefamilie.net
Gottesdienste in St. Klemens-Maria-Hofbauer in Breithardt

Sonntag, 04. Juni
11.00 Uhr Heilige Messe - Feier der Erstkommunion
Sonntag, 11. Juni
11.00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Schließtag des Zentralen Pfarrbüros
Am 09. Juni, dem Freitag nach Fronleichnam, ist das Zentrale Pfarr-
büro in Bad Schwalbach geschlossen.
Neue Gottesdienstordnung
Seit dem ersten Mai gilt eine neue Gottesdienstordnung, die für uns 
Veränderungen bringt.
Wir haben jetzt immer am ersten und am zweiten Sonntag im Monat 
einen Wortgottesdienst um 11.00 Uhr und am dritten und vierten 
Sonntag im Monat eine Heilige Messe um 09.30 Uhr. Wenn es einen 
fünften Sonntag gibt, dann feiern wir einen Wortgottesdienst um 
11.00 Uhr.
Feiertage haben eine eigene Ordnung, wir werden jeweils rechtzeitig 
vorher darauf hinweisen, wo und wann Gottesdienste stattfinden. 
Nutzen Sie bitte auch die aktuellen Informationen im Internet und 
im Blättche.
Fronleichnamsfeier erst am 18. Juni in Breithardt
Da zwei Pfarrer nicht überall zugleich Fronleichnam feiern können, 
werden wir in diesem Jahr das Fronleichnamsfest, das turnusgemäß 
in Breithardt stattfindet, erst am Sonntag, 18. Juni, feiern, wenn wir 
laut Gottesdienstordnung um 09.30 Uhr eine Heilige Messe feiern.
2020 konnten wir nur sehr eingeschränkt feiern, dazu hat es gereg-
net und wir hatten einen Blumenteppich in der Kirche. In diesem 
Jahr möchten wir aber wieder gemeinsam mit Michelbach und 
Daisbach im großen Rahmen feiern und mindestens ein schönes 
Blumenbild zaubern - dafür brauchen wir natürlich Unterstützung: 
Fahnen müssen aufgestellt werden, wir hoffen auf Blumenspen-
den, fleißige Hände, die ab 07.30 Uhr mithelfen, gute Ideen für ein 
Motiv …
Der Fronleichnamsgottesdienst ist gleichzeitig auch der Dankgot-
tesdienst für die Erstkommunionkinder. Er wird besonders für die 
Kinder gestaltet. Das Team der Kindergottesdienste wird mit planen, 
damit alle Kinder sich auch aktiv beteiligen können.
Bei der Prozession werden natürlich auch Blumen gestreut, alle Kin-
der dürfen einen Korb mit Blüten (Blättern) mitbringen und diese 
dann vor dem Pfarrer auf den Weg streuen.
Lasst uns diesen Tag auch als Dank für das Ende der Pandemie als 
ein tolles gemeinsames Fest feiern!

Die Tischtennismannschaft des TuS Breithardt hat die erste Saison 
mit einem erfolgreichen 6. Platz in der Jugend 13 Kreisklasse be-
endet. Im letzten Spiel konnte außerdem der höchste Saisonsieg mit 
7:3 gefeiert werden. Zum Saisonabschluss fuhren die Trainer gemei-
sam mit den Kids zu einem Tischtennis-Bundesligaspiel nach Mainz. 
Dort konnten die Kids sehen, was man mit eifrigem Training alles 
erreichen kann. Das Highlight kam allerdings erst nach dem Spiel. 
Die Kinder konnten eifrig Autogramme sammeln und der deutsche 
Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda, der schon Europameis-
ter und Vizeweltmeister mit der deutschen Tischtennisnationalmann-
schaft wurde, hatte sich die Zeit genommen für ein gemeinsames 
Foto. In der neuen Saison, die ab September startet, hofft der TuS, 
zwei Mannschaften im Nachwuchsbereich melden zu können. Für 
die Fortgeschrittenen wurde montags ein weiteres Training mit ei-
nem externen Trainer organisiert. Kurz vor den Sommerferien wird 
auch wieder das Eltern-Kind-Turnier inkl. Grillen stattfinden. In der 
Zeit zwischen den Sommer- und den Herbstferien werden die Tisch-
tennis-Minimeisterschaften ausgetragen. Es finden neben dem „nor-
malen“ Tischtennistraining auch immer spannende Aktivitäten statt.
Falls wir Euer Interesse geweckt haben sollten, freuen wir uns über 
Kinder, die schon etwas Tischtennis spielen können oder dies gerne 
erlernen möchten. Das Training findet freitags von 16.30 – 18.00 
Uhr in der Halle der Grundschule in Breithardt statt. Es heißt vor-
beikommen und reinschnuppern (Kontakt über Björn Müller unter 
Tel. 0176/62386806).
Auch für den Erwachsenenbereich freuen wir uns über jeden, der 
Tischtennis spielen mag. Das Training für die Erwachsenen findet 
montags ab 19.15 Uhr statt.

 ■ Musikfreunde Strinz-Margarethä e.V.

Konzert der Musikfreunde Strinz-Margarethä am 
Sonntag, 25. Juni
Die Musikfreunde Strinz-Margarethä können in diesem Jahr auf ein 
45-jähriges Vereinsbestehen zurückblicken. Nach der langen Co-
rona Zwangspause veranstaltet das Akkordeon-Orchester mit der 
Dirigentin Martina Guckes am Sonntag, 25.06. ein Konzert. Die-
ses findet in der evangelischen Kirche Sankt Peter auf dem Berg in 
Taunusstein Bleidenstadt statt. Beginn ist um 17.00 Uhr, Einlass ab 
16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für den Verein wird 
gebeten.
Es erwartet Sie ein buntes Potpourri von konzertanten Stücken bis 
hin zu zeitgenössischer Filmmusik.
Die Musikfreunde freuen sich auf Ihren Besuch!
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Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft. Bitte fühlen Sie sich daher 
immer zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen herzlich eingela-
den, egal, in welchem Ort diese stattfinden! Das Gemeindebüro (Breit-
hardt, Langgasse 41 - in der Naspa-Filiale) ist derzeit nicht besetzt. 
Pfarrerin Jessica Hamm erreichen Sie telefonisch (0173/1832614) 
und per E-Mail (jessica.hamm@ekhn.de), ab dem 05. Juni wenden Sie 
sich bitte an Gesamt-Kirchenvorstands-Vorsitzende Simone Rößler 
(vorsitz-kgm.hohenstein02@web.de). Bitte melden Sie sich auch bei 
ihr zu der gemeinsamen Geburtstagsfeier am 01. Juli ab 15.00 Uhr 
in Burg-Hohenstein an. Herzlich eingeladen sind alle evangelischen 
Menschen aus den drei Gemeinden, die im April bis Juni Geburtstag 
haben, unabhängig vom Alter, mit einer Begleitperson. Wir freuen uns 
auf Sie und wünschen eine schöne Sommerzeit!
Ihre Kirchenvorstände Breithardt, Burg-Hohenstein und Steckenroth

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar

Gottesdienste:
Samstag, 03.06.
11.00 Uhr Kindergottesdienst
Sonntag, 04.06.
10.45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Petra Dobrzinski, an-

schließend Kirchkaffee
Donnerstag, 08.06.
16.00 Uhr Gottesdienst im DRK Seniorenheim Michelbach 

mit Pfarrerin Petra Dobrzinski
Freitag, 09.06.
18.00 Uhr Friedensgebet
Sonntag, 11.06.
09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Petra Dobrzinski

Friedensläuten - die Glocken der evang. Kirchengemeinden Aar-
bergen-Michelbach und Holzhausen ü. Aar läuten auch weiterhin 
täglich um 12.00 Uhr und laden Sie ein, innezuhalten und für den 
Frieden zu beten.
Termine:
Sprechstunde der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle des Di-
akonischen Werkes im Gruppenraum der Ev. Kirche Michelbach: tele-
fonische Terminvereinbarung mit Frau Ambrosius, Tel. 0160/92715984.

 ■ Ev. Kirchengemeinden Breithardt, Steckenroth 
und Burg-Hohenstein

Liebe Hohensteiner*innen,
wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Gottesdienste und Veranstaltun-
gen zusagen. Kommen Sie gerne auch mit Wünschen und Anregun-
gen auf uns zu!
Weitere Informationen und Einladungen finden Sie auf unserer Web-
seite: https://kirchengemeinde-hohenstein.ekhn.de

Unsere nächsten Termine:
Sonntag, 04.06.
09.30 Uhr Steckenroth Gottesdienst mit Abendmahl
11.00 Uhr Breithardt Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 11.06.
10.00 Uhr Burg-Hohenstein Gottesdienst mit Abendmahl

An(ge)dacht
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Hohenstein,
vor ein paar Jahren bin ich bei einer Wallfahrt „Auf den Spuren 
des Heiligen Martin“ nach Frankreich mitgefahren. Wir haben 
viele der alten französischen Kathedralen besichtigt und dort 
Gottesdienste gefeiert. Für die Handwerker und Bauleute war 
der Bau einer Kathedrale damals ein attraktiver Arbeitsplatz. 
Hunderte von Handwerker kamen von weit her und hatten über 
Jahrzehnte einen festen Arbeitsplatz und somit ein gutes Aus-
kommen für sich und ihre Familien. Oft übernahmen die Kinder 
die Aufgaben der Väter oder Mütter und deren Kinder wiederum 
ihre Aufgaben. Bis zur Fertigstellung der Kathedrale vergingen 
manchmal zwei bis drei Generationen. Wer sich aufmachte, um 
an einer neuen Kathedrale zu bauen, wusste vor allem eins: Er 
würde nie das fertige Bauwerk betreten. Die, die die Pläne an-
fertigten, die ersten finanziellen Unterstützer des Baus, die das 
Material lieferten - sie würden das Richtfest nicht erleben. Sie 
bauten nicht für sich. Sie bauten für andere. Sie mussten sich 
die Kathedrale vor ihrem inneren Auge vorstellen können. Das 
bedeutet, auch bei den kleinen Dingen des Alltags eine größere 
Perspektive vor Augen zu haben. Man musste in der Lage sein, 
sich die Frage zu stellen, wie die Welt eigentlich morgen ausse-
hen soll. Man brauchte die Vorstellungskraft ein bisschen so zu 
tun, als würde man das selbst noch erleben. Wenn ich so denken 
lerne, bedeutet dies, für die Kinder und auch die Enkelkinder so 
viel zu wollen - oder vielleicht sogar mehr - wie für sich selbst.
So eine Sichtweise ist für mich auch eine Frage für unsere Zeit - 
eine Frage, die wir uns für unsere Kirchengemeinden, für unseren 
Glauben stellen. Wie kann die Kirche der Zukunft aussehen? - 
Und damit meine ich sicher nicht die Gebäude - also die Kirchen 
und Kathedralen. Kirche - lebendige Kirche - sind die Menschen 
in den Gebäuden. „Lebendige Steine“ im Haus Gottes. Am Kom-
munionkinderwochenende und früher auch mit Firmbewerbern 
habe ich einen Kirchbau aus „lebendigen Steinen“ versucht. Je-
der durfte drei Steine mit einem Wunsch ihrer „Kirche der Zu-
kunft“ aufschreiben. Doch dann waren alle ebenso gefragt, zwei 
Steine mit Vorsätzen zu beschriften, „was will/kann ich dazu bei-
tragen, dass diese Kirche lebendig wird?“. Das ist auch eine gute 
Aufgabe für jeden von uns. Schreiben Sie einmal auf drei Kar-
teikarten ihre Vision von einer lebendigen Kirche und auf zwei/
drei andersfarbigen Karten „Was Sie persönlich dazu beitragen 
würden!“ Es macht Freude solche Visionen zu entwickeln. Wenn 
Sie Lust haben, schicken Sie ihre „lebendigen Steine“ ans ka-
tholische Pfarramt, zu Händen Monika Dirksmeier. Ich werde sie 
dann zu einer „lebendigen Kirche Gottes“ zusammenbauen.

Für mich ist es eine Glaubensperspek-
tive, Kirche auch für die Zukunft zu 
denken. Ich glaube daran, dass auch 
nach dem letzten Tag, ein neuer Mor-
gen kommt und es sich lohnt, mit dar-
an zu bauen, heute für heute und mor-
gen um morgen.

Für das Pastoralteam Heilige Familie 
Untertaunus,

Monika Dirksmeier
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 » Rheingau-Taunus-Kreis

Pflegebedürftig? Was ist zu tun?
Beratung und Unterstützung bei allen Fragen rund um Pflege und Versorgung
Pflegeberatung – neutral – kostenlos.
Sie erhalten telefonische Beratung oder vereinbaren einen Termin in 
der Außensprechstunde.
Wo? Im „Alten Rathaus, Rathausstr. 1, 65326 Aarbergen Kettenbach
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 13.00 15.00 Uhr.
Nach vorheriger Terminvereinbarung und unter Einhaltung der aktuell 
gültigen Corona-Regelungen.
Dieses Angebot steht allen Bürgerinnen und Bürgern der Gemein-
den Aarbergen, Hohenstein und Heidenrod zur Verfügung.
Kontakt zum Kompetenzzentrum Pflege:
Beratung zu Pflegeleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten im Alltag:
Telefon: 06124/510-525 oder 527
Finanzielle Hilfen für Zuhause und in stationären Pflegeeinrichtungen
Telefon 06124/510-532 oder 678
Per E-Mail an pflegestuetzpunkt@rheingau-taunus.de
Besucheranschrift: Martha-von-Opel-Weg 31, 65307 Bad Schwalbach. 
Nur mit Termin.

 ■ Abfallberatung des EAW auf dem Wertstoffhof 
in Taunusstein-Orlen

Die Abfallberatung des EAW informierte Mitte Mai 2023 auf dem 
Wertstoffhof in Taunusstein-Orlen zahlreiche Bürgerinnen und Bür-
ger zum Thema Verpackungsabfälle. Seit gut drei Jahren gibt es im 
Rheingau- Taunus-Kreis die Gelbe Tonne. Doch auch weiterhin be-
stehen Unklarheiten was dort hineingehört.
In die Gelbe Tonne gehören ausschließlich gebrauchte und restent-
leerte Verpackungen, die nicht aus Papier, Pappe, Karton oder Glas 
sind. Papier, Pappe und Karton gehören in die blaue Tonne und Glas 
in die flächendeckend im Kreisgebiet aufgestellten Glascontainer.
So gehören alte Putzeimer im Rheingau-Taunus- Kreis keinesfalls in 
die Gelbe Tonne, sondern in den Restmüll, während leere Farbeimer 
in die Gelbe Tonne gehören. Klimaschutz beginnt bei der richtigen 
Mülltrennung. Diese macht dann auch das Recycling effektiv. Zahl-
reiche Informationen dazu auf der Homepage der Beratungsinitiati-
ve der Dualen Systeme: www.mülltrennung-wirkt.de.
Weitere Fragen beantwortet gerne die Abfallberatung des EAW un-
ter Tel. 06124/510493 oder -495 oder direkt vor Ort.

 ■ Testbetrieb „bargeldlos zahlen“ auf den Wert-
stoffhöfen des EAW erfolgreich

Nachdem der dreimonatige Testbetrieb für das Bezahlen mit Karte 
auf den Wertstoffhöfen erfolgreich abgelaufen ist, nimmt der Eigen-
betrieb Abfallwirtschaft Rheingau-Taunus-Kreis (EAW) ab dem 01. 

Konzert in der Ev. Kirche Michelbach am 11. Juni, 17.00 Uhr
Einen bunten Galopp durch die Musikgenres bietet ein Konzert 
in der Evangelischen Kirche Michelbach am Sonntag 11. Juni um 
17.00 Uhr. Die Wuppertaler Klarinettistin Ulrike Reuter wird mit ih-
rem Bruder Michael Reuter, Organist in Michelbach und Holzhau-
sen, ein sommerliches Best of der Klarinettenliteratur bieten. Von 
Bearbeitungen Bachscher Musik über romantische Perlen bis zu 
Debussy, Rag und Swing gibt es feine Musik-Spezialitäten, die von 
barockem Ernst über schmachtendes Gefühl zur modernen guten 
Laune wechseln. Ein paar Worte werden in die Werke einführen. 
Vielleicht hören Sie die Klarinette als Sommerlerche und den Or-
gelklang als kühlen Trost am Abend - oder sogar umgekehrt ... Ein 
persönlicher Programmpunkt sind Lieder von Michael Reuter, bei 
denen kein Sopran, sondern die Klarinette singt. Zu diesem Konzert 
laden wir sehr herzlich ein! Der Eintritt ist frei, am Ausgang ist eine 
Spende an „terre des hommes“ möglich.
Ev. Pfarramt, Hauptstraße 56, 65326 Aarbergen-Michelbach
Pfarrerin Petra Dobrzinski
Tel. 06120/4097973, E-Mail: petra.dobrzinski@ekhn.de
Ev. Gemeindebüro, Kirchstraße 4b,
65326 Aarbergen-Michelbach
Gemeindesekretärin Simone Moser
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 Uhr und freitags von 
16.00 - 18.00 Uhr.
Tel. 06120/3563, E-Mail: kirchengemeinde.michelbach@ekhn.de

 ■ Ev. Kirchengemeinde Hennethal/Panrod

Sonntag, 04. Juni
11.00 Uhr in Hennethal, Gottesdienst mit Petra Szameit
Sonntag, 11. Juni
11.00 Uhr in Panrod, Gottesdienst mit Geburtstagssegen 

und Kirchenkaffee mit Pfarrer Dr. Jürgen Noack

Pfarrer Dr. Jürgen Noack erreichen Sie unter: 06128/1364 oder
per E-Mail: juergen.noack@ekhn.de.
Evangelisches Gemeindebüro: Lindenweg 10,
65326 Aarbergen-Panrod
Bürozeit: dienstags von 09.00 - 11.00 Uhr
Tel. 06120/9189752
E-Mail: kirchengemeinde.panrod-hennethal@ekhn.de

 » Aus unseren 
Nachbarkommunen
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Juni 2023 auf seinen Wertstoffhöfen kein Bargeld mehr an.
Es kann dort ausschließlich mit der girocard (EC- Karte) sowie al-
len gängigen Kreditkarten gezahlt werden. Auch eine kontaktlose 
Zahlung mit dem Smartphone über Google Pay oder Apple Pay ist 
möglich.
Ausgenommen von dieser Regelung sind die kleinen Wertstoffhöfe 
in Oestrich-Winkel, Geisenheim und Rüdesheim. Dort kann weiter-
hin nur „bar“ bezahlt werden.
Weitere Informationen unter www.eaw-rtk.de oder direkt beim Ab-
fallberatungsteam des EAW unter den Rufnummern 06124/510493 
und -495.
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Wir drucken
Ihre Festwerbung

O‘druckt is!O‘druckt is!

56 €

20 €

65 €

28 €

Plakate
100 Stück im Format DIN A2

Flyer
1000 Stück im Format DIN A6

Bauzaunbanner 
in der Größe 340 x 173 cm

PVC-Banner
mit Ösen 
im Standardformat 2 x 1 m

Alle Preisangaben inkl. MwSt. & Versand 
bei Onlinebestellung mit druckfähigen PDF-Daten

09191 72 32 88

www.LW-fl yerdruck.de

info@lw-fl yerdruck.de

Peter-Henlein-Straße 1
91301 Forchheim

Creation in Stein
MIKE BEHRENDT

Lohrheim • Aarbergen • Altendiez

Steinmetzmeister
Grabmale
Treppen
Fensterbänke

Telefon: 06120 3233
Mobil: 0171 2109260

www.behrendt-natursteine.de

Ferienwohnung  „Himmelchen”  im romantischen Ahrweiler

Das Ahrtal erwacht ...
... und wir sind wieder da ! Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal

Schön eingerichtete Ferienwohnung (****) in Ahrweiler für 2 - 4  Pers. 
Direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterli-
chen Stadtkern. Ab 49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 
und Umsatzsteuer (zzgl. Gästebeitrag der Stadt). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160/1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de

Am 13. Juni 2023 feiern wir unsere

Eiserne Hochzeit
Wir laden alle Gratulanten ganz herzlich

ab 11:00 Uhr in den
„Grünen Raum der Alten Schule“

in Breithardt ein.

Hedwig und Horst Ruppert

65
Jahre

Familienanzeigen
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 Diese und weitere Jobs: jobs-regional.de

Der Einkauf REGIONAL.Der Einkauf REGIONAL.Der Einkauf REGIONAL.Der Einkauf
Ihr nächster Job 
REGIONAL.

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Ihr nächster Job 
Kostenlose 
Jobsuche – print & digital!

Wir sind ein expandierendes, internationales, mittelständisches 
Unternehmen im Bereich der Leiterplattenherstellung und 
möchten ab sofort folgende Position besetzen:

Elektroniker/-in / Bestücker/-in
(m/w/d)
für unsere Baugruppenfertigung

Ihre Aufgaben:
• Löten von Bauteilen in SMD- und 

THT-Technik unter dem Mikroskop
• Auf- und Abrüsten von Bauteilen
• Bestückung nach Bestückungsplan 

und Stückliste

• Bedienen der Maschinen und Anlagen im Rahmen der Leiter-
plattenbestückung insbesondere Bedienung von Bestückungs-, 
Löt- und Inspektionsanlagen

• Visuelle Kontrolle und Nacharbeiten an elektronischen Bautei-
len/Baugruppen, sowie Qualitätskontrolle der Lötergebnisse

• Datenaufbereitung für Bestückungsautomaten und Selektiv-
wellenlötanlagen

• Grundkenntnisse in Layoutprogrammen (z. B. EAGLE oder TARGET) 
sind von Vorteil

Das zeichnet Sie aus:
• Erfahrung im Bereich SMD-Löten
• Sorgfältiges und präzises Arbeiten
• Ruhiges Händchen und gutes Sehvermögen
• Engagement und Teamgeist
• Zuverlässigkeit

Wir bieten:
eine leistungsgerechte Vergütung sowie einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail an:
jobs@beta-layout.com
Beta BOARD GmbH Deutschland
Im Aartal 14 • 65326 Aarbergen • Germany
Tel.: 0 61 20 / 90 70 -10
www.beta-layout.com

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online

So geben Bewerbende Soft Skills
im Lebenslauf an
Wenn es um Kompetenzen 
geht, wird zwischen Hard Skills 
und Soft Skills unterschieden.  
Mittlerweile ist es nicht mehr un-
üblich, im Lebenslauf eine eige-
ne Rubrik für Soft Skills zu er-
öffnen, in der Der Bewerber 
noch einmal kurz und knapp er-
läutert, was die eigene Persön-
lichkeit auszeichnet. Drei Fakto-
ren führen zum Erfolg, wenn es 
um Soft Skills in der Bewerbung 
geht: 1. Bewerber sollten her-
ausfi nden, über welche Soft 
Skills sie verfügen und welche 
davon für die Stelle besonders 
interessant sind. 2. Bewerber 
sollen Soft Skills nicht umschrei-
ben, sondern im Anschreiben, 
im Lebenslauf sowie an anderen 

geeigneten Stellen konkret nen-
nen. 3. Bewerber überlegen, 
welche ihrer Hobbys, Neben-
jobs, ehrenamtlichen Engage-
ments, Zusatzkurse & Co bele-
gen, dass er/sie über die ge-
nannten Soft Skills verfügt. Be-
werber werfen zudem einen 
Blick in die Arbeitszeugnisse 
oder in die anderen Dokumente, 
denn diese beweisen manchmal 
nicht nur Deine Hard Skills, son-
dern auch gewisse Soft Skills. 
Wenn Bewerber diese drei 
Schritte meistern, stehen die 
Chancen in jeder Bewerbung 
gut – egal, ob der Bewerbende 
bereits viel Erfahrung und zahl-
reiche Hard Skills mitbringst 
oder noch Berufseinsteiger ist.

Gegen Überraschungen
im Vorstellungsgespräch
Das Vorstellungsgespräch ist für 
viele Bewerber die größte Her-
ausforderung. Dabei gibt es kei-
ne zweite Chance. Da hilft gute 
Vorbereitung. Die erste Anlauf-
stelle ist das Internet: Auf den 
meisten Firmenwebseiten gibt 
es eine Rubrik „Unternehmen“ 
oder „Über uns“. Viele Unter-
nehmen stellen online auch Pu-
blikationen wie Kundenzeit-
schriften oder Produktbroschü-

ren im PDF-Format zum Down-
load zur Verfügung. Viele dieser 
Veröffentlichungen bekommen 
Bewerbende nur in Printform. 
Die Informationen über das Un-
ternehmen sollten Kandidaten 
nicht nur aus dessen Firmen-
Veröffentlichungen ziehen, son-
dern auch aus der Presse. Auch 
dabei bietet sich zunächst eine 
Internetsuche mit dem Firmen-
namen an.

„Wo siehst Du Dich in fünf Jahren?“
Es gibt nicht die eine richtige 
Antwort auf diese Frage: Wichtig 
ist, dass der Kandidat selbstbe-
wusst und individuell antwortet. 
Bewerber machen in zwei bis 
drei Sätzen deutlich, welche 
konkreten oder zumindest gro-
ben Ziele er /sie hat und warum 
genau dieses Unternehmen 
perfekt dazu passt. Zu allgemei-
ne Antworten sind hingegen 
langweilig und Lügen stellen im 
Vorstellungsgespräch immer ein 
Tabu dar. Vorsicht, wenn es um 
private Pläne geht. Falls sie von 
dem Gegenüber als Nachteil 

ausgelegt werden könnten, wie 
ein Kinderwunsch in den kom-
menden Jahren oder die Teil-
zeitarbeit, verschweigt der Kan-
didat sie lieber. Passen sie hin-
gegen perfekt zu den Karriere-
plänen, kann der Bewerber 
auch diese betonen und zusätz-
lich punkten. Individualität und 
Fingerspitzengefühl führen den 
Kandidaten die Kandidatin bei 
dieser Bewerbungsfrage also 
zum Erfolg – und genau deshalb 
ist es so wichtig, die Antwort 
vorzubereiten, um nicht spontan 
in ein Fettnäpfchen zu treten.
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Hier finden Sie ...
Anzeigen für das KLEINE Geld.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

Rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. Nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

9,50 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

2,50 €
inkl. MwSt.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften 
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname: Straße/Nr: PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift: Telefon: Kreditinstitut:

IBAN:  DE

Coupon senden an: 
LINUS WITTICH Medien KG - Postfach 1451, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115 

Rechnung per Mail an:

 Rahmen 3,00 € pro Ausgabe    Farbe 3,00 € pro Ausgabe
 Chiffre 10,00 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche Optionen:

, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re

Noch einfacher online buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

 Aarbergen (AS Mo.)  Heidenrod (AS Di.)  Katzenelnbogen (AS Mo.)
 Hahnstätten (AS Mo.)  Hünfelden (AS Mo.)
 Hünstetten (AS Mi.)

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

Hohenstein die obige Kleinanzeige. (AS = Dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).  

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

ab
9,50 €

Wer hilft mir Rasen mähen,

Hecken schneiden und mehr. Tel.:

06120/3818 od. 0171/8807490

Stellenmarkt

Wir kaufen Wohnmobile +

Wohnwagen. Tel.: 03944/36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Suche Autos aller Art! Alter,
Zustand, TÜV, km egal. Alles
anbieten. Tel.: 0261/20829883

Top-Peugeot-206, 55 kW, grüne
Plak., Benz, Bj.2006, Tüv neu,
160.000 km, Klima, ZV, EFH, Ste-
reo, Alu, M+S, 3-türig, schwarz,
guter Zustand, 1.990 €. KFZ-Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

B a r z a h l u n g !
Wehbi-Automobile

Ankauf aller KFZ + LKW, gebraucht, 
Unfall-/Motorschaden, sofortige 
kostenlose Abholung vor Ort.

Tel.: 06431/72294, 0173/6872197 
E-Mail: grosse-chance@hotmail.de

Top-VW-Golf-Plus „Tour“, 103
kW (Benz.), Bj. 2007, TÜV neu,
163 Tkm, alle Insp., Klima, ZV,
eFH, Parktr., Temp., Alu, ABS,
ESP, 6-Gang, gepfl. Zust., blau-
met., kl. opt. Mängel, 4.300 €.
KFZ-Sutorius, Tel.: 0171/3114259

Top-Ford-Galaxy-TDi „Finesse“
aus 1. Hd., 85 kW, Diesel, Bj.
2004, TÜV neu, 277 Tkm, Zahnrie-
men neu bei 220 Tkm, läuft top!
Alle Insp., AHK, Alu, ZV, Klima,
Sitzhzg., eFH, ABS, Stereo, grau-
met., gepfl. Fzg., 2.300 €. KFZ-Su-
torius, Tel.: 0171/3114259

Top-VW-Golf VI „Trend“ aus 1.
Hd., Mod. 2011 (12/2010), 59 kW,
gr. Plak., TÜV 12/24, Klima, ZV,
ABS, eSP, eFH, Parktr., 8f. ber.,
rot-met., 194 Tkm, scheckh.-gepfl.,
jede Insp., äusserst gepfl., 4.700
€. KFZ-Sutorius, Tel.: 0171/
3114259

Kaufe Autos, Busse, LKW,
Geländewg. in jd. Zust. sof. Bar-
zahlung, Z.E Autoexport Tel.0151/
29012954, 0261/39023357

KFZ-MarKt
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Immer ein Auge für’s Detail.

Anzeige online aufgeben

anzeigen.wittich.de

Pferdegasse2

65329 Hohenstein-Holzhausen

Tel. 0 61 20/91 00 15

Pferdegasse 2
65329 Hohenstein-Holzhausen

Tel. 0 61 20/91 00 15
Fax 0 61 20/91 00 16

www.rainerpetri.de

Forst- & Gartentechnik
vom Spezialisten

hagebau kompakt
Baumarkt Steeg GmbH
Bahnhofstraße 24 - 28
56355 Nastätten
Telefon 0 67 72 /9 37 90

BERATUNG       VERKAUF       SERVICE

w
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brass, 
drinks, food 

und eine echt 
fette party!

Jetzt ticket 
sichern! 

drinks, food 
und eine echt 

fette party!
Jetzt ticket 

sichern! 

brass, 
drinks, food 

und eine echt 

Auf dem Birkenhof ·  57647 Nistertal  · Fon 02661 982040 

Samstag, 3.6.23 von 9-17 Uhr   |    Sonntag,  4.6.23 von 11-17 Uhr

Besuchen Sie
unseren Werksverkauf

Werkstätte für salzglasiertes Steinzeug

Töpferei Girmscheid
WerksverkaufWerksverkauf

gegenüber der Fachhochschule |  56203 Höhr-Grenzhausen
Rheinstraße 41 | Telefon 0 26 24 / 71 82

www.girmscheid.de

Öffnungszeiten: Di. – Fr. 10 – 17 Uhr | Samstag 9 – 14 Uhr

Werksverkauf auf über 250 m2
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■  Mehr als 8.500 eigene Verteiler.   ■  In 11 Bundesländern vertreten.   
■  Kontrollierte Verteilung.
Verteilung. Zustellung. Ein Netzwerk, das auch Sie bei der Verteilung Ihrer Werbung nutzen können.  verteilung.wittich.de

A&P Gerüstbau GmbH
Hans-Böckler-Straße 32

64521 Groß-Gerau 

FRÜHJAHRSAKTION ZUM FESTPREIS
FASSADENANSTRICH /DACHBESCHICHTUNG

DACHRINNENERNEUERUNG
Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Angebot.

- Unsere Kontaktdaten - 
info@apgeruestbau.de

TEL.: 06131 6093465 www.apgeruestbau.de



Bittebeachten!
Wegen Fronleichnam
(8. Juni 2023) kommt es zu 
nachstehenden Veränderungen 
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 23/2023 wird 
der Anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 6.6.2023, 9.00 Uhr
auf Montag, 5.6.2023, 9.00 Uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
bitten um Beachtung, da zu spät 
eingesandte Aufträge nicht mehr 
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:

Jetzt kostenlos unsere Musterkataloge anfordern!Jetzt kostenlos unsere Musterkataloge anfordern!

TRAUERANZEIGEN

MUSTERKATALOG

TRAUERANZEIGEN | TRAUERDANKSAGUNGEN | NACHRUFE | JAHRGEDÄCHTNISSE

Geburt, Hochzeit, 
Geburtstag, Glückwünsche, 

Trauer & Danksagungen – für jeden 
Anlass die passende Anzeige!

Fragen Sie in Ihrer Annahmestelle 
oder rufen Sie uns an: 02624 911-0

Gerne senden wir Ihnen den 
Musterkatalog kostenlos per Post zu.

ANZEIGEN
FAMILIENANZEIGEN
MUSTERKATALOG

GEBURTSANZEIGEN | HOCHZEITSANZEIGEN | GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

TRAUERANZEIGEN | TRAUERDANKSAGUNGEN | NACHRUFE | JAHRGEDÄCHTNISSE
 JAHRGEDÄCHTNISSE
 JAHRGEDÄCHTNISSE

GEBURTSANZEIGEN | HOCHZEITSANZEIGEN | GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

56203 Höhr-Grenzhausen · Rheinstraße 41
anzeigen@wittich-hoehr.de
Telefon: 02624 911-0 · www.wittich.de


